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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.09.2001 

Geschäftszahl 

96/15/0231 

Rechtssatz 

Wenn der Zusammenhang mit einer auf Einnahmenerzielung ausgerichteten Tätigkeit objektiv erkennbar ist, 
führt auch ein verlorener Bauaufwand zu Werbungskosten. 


